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01
Neuer Mindestlohn und Geringfügigkeits-
grenze (Minijob)

Ab dem 01.01.2026 beträgt der gesetzliche 
Mindestlohn 13,90 € pro Stunde. 
Die Grenze für einen Minijob (Geringfügigkeits-
grenze) liegt ab 2026 bei maximal 603,00 € 
monatlich.
Für einen Mitarbeitenden innerhalb der Midi-
job-Grenze ändern sich ab 01.01.2026 die Grenze 
auf 603,01 € bis 2.000,00 €. 
Bitte prüfen Sie Ihre Stunden- und Lohnverein-
barungen – insbesondere bei Minijobbern und 
Beschäftigten im Niedriglohnbereich.

Bitte setzten sie sich rechtzeitig bezüglich 
der Gehaltsanpassung mit Ihrem Lohn-
sachbearbeiter in Verbindung.

02
Elektronische Datenübermittlung der 
privaten Krankenversicherung (PKV) 
über ELStAM

Ab 01.01.2026 werden die Daten der privaten 
Kranken- und Pflegepflichtversicherung elektro-
nisch an die Finanzverwaltung übermittelt und 
über ELStAM beim Lohnsteuerabzug berücksich-
tigt. Papierbescheinigungen für den Arbeitgeber 
entfallen damit weitgehend. Bitte informieren 
Sie privat krankenversicherte Mitarbeitende über 
diese Umstellung und teilen Sie uns frühzeitig 
mit, wenn es Besonderheiten gibt.

03
Erhöhung der Ehrenamts- und Übungsleiter-
pauschale ab 2026

Zur Förderung des Ehrenamts werden ab 
01.01.2026 folgende Steuerfreibeträge ange-
hoben: 
•  Übungsleiterpauschale: von 3.000 € auf 

3.300 € jährlich
•  Ehrenamtspauschale: von 840 € auf 960 € 

jährlich
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Vereinbarungen 
mit ehrenamtlich Tätigen und Übungsleitern ab 
2026.

WAS SOLLTEN SIE JETZT TUN?
•  Löhne, Arbeitszeiten und Minijob-Grenzen 

prüfen und ggf. anpassen.
•  Prozesse zur Arbeitszeiterfassung kontrollieren 

und dokumentationssicher gestalten.
•  Privat krankenversicherte Mitarbeitende auf 

den künftigen elektronischen Datenaustausch 
hinweisen.

•  Ehrenamtliche und Übungsleiter über die 
höheren Freibeträge ab 2026 informieren.

Bei Rückfragen oder wenn Sie Unterstützung 
bei den notwendigen Anpassungen im Lohn 
benötigen, steht Ihnen unser Lohn-Team 
gerne persönlich zur Verfügung.


